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27 Bewertungsmerkmale Rechtsschutzversicherung 
 

Fragen Sie den Vermittler 

bzw. die Gesellschaft nach 

den 27 Punkten, und 

wichtig: Lassen Sie sich 

die Fundstellen in den 

Bedingungen zeigen 
 

(1) Deckungssumme 
Deckungssumme ist im 

gesamten Geltungsbereich 

(Europa + weltweit) 

unbegrenzt. 
 

(2)  weltweiter Versiche-

rungsschutz 

Zeitlich unbegrenzter welt-

weiter Versicherungsschutz 

bei Urlaubs-, Dienst- und 

Geschäftsreisen, Schüler- 

und Studentenaustausch, 

Au-Pair. 
 

(3) Reisekosten 
Die Reisekosten zum aus-

ländischen Gericht über-

nimmt der Rechtsschutzver-

sicherer 
 

(4) versicherte Personen 

Beitragsfreie Mitversiche-

rung von Familienange-

hörigen 
 

(5) Vorsorge-Rechtsschutz 

Vorsorge-Rechtsschutz für 

neu hinzukommende Risi-

ken ohne Wartezeit. 
 

(6) Versichererwechsel 
Vermeidung von De-

ckungslücken beim Versi-

chererwechsel. Auf die 

Einrede der Vorvertraglich-

keit wird verzichtet. 
 

(7) Konzernunabhängig-

keit 

Zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten ist der  

Rechtsschutzversicherer 

konzernunabhängig und 

spartenneutral 
 

(8) Folgeereignis-

theorie (im Schadenersatz-RS) 

Es gilt die Folgeereignis-

theorie 
 

(9) Freie Wahl des 

Rechtsanwaltes 

Alle versicherten Personen 

können den Rechtsanwalt 

frei wählen 
 

(10) Stichentscheid des 

Rechtsanwaltes 

Bei Streit über die Er-

folgsaussichten gilt der 

Stichentscheid des Rechts-

anwaltes. 
 

(11) Mediation 

Kostenerstattung auch für 

außergerichtliche Kon-

fliktlösung durch Mediation 
 

 

(12) Fahrtkosten 
Kostenerstattung für die 

Fahrtkosten des Anwaltes, 

wenn die Beratung im 

Hause des Versicherungs-

nehmers statt in der An-

waltskanzlei geführt wird. 
 

(13) Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz 
Streitigkeiten nach dem 

Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz sind ohne 

Zusatzbeitrag versichert. 
 

(14) Studienplatz 
Studienplatz-Streitigkeiten 

für die mitversicherten 

Kinder sind versichert 
 

(15) Nebenberufliche 

selbstständige Tätigkeit 
Bis zu einem jährlichen 

Umsatz von 15.000 Euro 

sind auch nebenberufliche 

selbstständige Tätigkeiten 

versichert 
 

(16) GmbH-Geschäfts-

führer 
Streitigkeiten aus einem 

Anstellungsvertrag als 

gesetzlicher Vertreter einer 

juristischen Person sind 

versichert 
 

(17) Heilwesenberuf 

Rechtsschutzfälle aus vorü-

bergehenden Praxisvertre-

tung/Notarzttätigkeit sind 

beitragsfrei versichert 
 

 

 

(18) Sozialgerichts-

Rechtsschutz 
Erweiterter Sozialgerichts-

Rechtsschutz bereits für das 

vorgeschaltete Wider-

spruchsverfahren im priva-

ten Bereich 
 

(19) Betreuungsverfah-

ren 

Rechtsschutz im Betreu-

ungsverfahren für alle ver-

sicherte Personen 
 

(20) Verwaltungs-

Rechtsschutz 
Versicherungsschutz im 

Verwaltungs-Rechtsschutz 

bereits außergerichtlich im 

Verkehrs-, Berufs- und 

Privatbereich 
 

(21) Spezial-Straf-

Rechtsschutz 

Der Versicherungsschutz 

umfasst den privaten, be-

ruflichen und ehrenamtli-

chen Bereich. Es gilt beim 

Vorwurf von Vergehen und 

Verbrechen. Auf die Rück-

forderung der Kosten bei 

Abschluss durch einen 

rechtskräftigen Strafbefehl 

wird verzichtet 
 

(22) Nebenklage im 

Strafverfahren 

Rechtsschutz für Opfer von 

Gewaltstraftaten 
 

(23) Verkehrs-Rechts-

schutz 

Im Verkehrs-Rechtsschutz 

sind die Leistungsarten 

Disziplinar-, Standes- und 

Sozialgerichts-Rechtsschutz 

enthalten 
 

(24) Verzicht auf Rück-

forderung der ver-

auslagten Kosten 

Verzicht auf Rückforderung 

der verauslagten Rechtsan-

walts- und Gerichtskosten 

bei rechtskräftigem Strafbe-

fehl wegen  eines verkehrs-

rechtlichen Vorsatzdelikts 
 

(25) Internet-Rechts-

schutz 

Weltweiter Versicherungs-

schutz für Vertragsab-

schlüsse im Internet, z.B. 

Ebay. 
 

(26) Beitragsbefreiung 

bei Arbeitslosigkeit 

Bei Arbeitslosigkeit wird 

der Vertrag für max. 12 

Monate beitragsfrei gestellt. 

Versicherungsschutz be-

steht im vollen Umfang. 
 

(27) kostenlose Anwalt-

Hotline 

Kostenlose telefonische 

Beratung durch qualifizierte 

Rechtsanwälte in versi-

cherten, nicht versicherten 

und nicht versicherbaren 

Angelegenheiten 

 


